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Beschlussvorlage 
 
Verbindliche Interessenbekundung der Gemeinde Cölbe zur Teilnahme am Projekt "Mobile 
Löschwasserversorgung für den Landkreis Marburg-Biedenkopf" 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium Am Status 
Gemeindevorstand 22.02.2023 beschließend 
Ausschuss für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und 
Naturschutz 

20.03.2023 vorberatend 

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 22.03.2023 vorberatend 
Gemeindevertretung 29.03.2023 beschließend 

 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Gemeindevertretung beschließt, auf der Grundlage der vorliegenden Berechnungen eine ver-
bindliche Interessenbekundung zur Teilnahme der Gemeinde Cölbe am Projekt „Mobile Löschwas-
serversorgung für den Landkreis Marburg-Biedenkopf“ abzugeben.  
 
2. Die Gemeindevertretung befürwortet die Umsetzung derjenigen Lösung mit der größten Flächen-
abdeckung. 
 
3. Die Gemeindevertretung verpflichtet sich, im Haushaltsplan für das Jahr 2024 den für die Umset-
zung notwendigen Betrag einzuplanen, sofern das Projekt zustande kommt. 
 

 
Begründung: 
Das Flächen- und Waldbrandereignis im Bereich der Gemeinde Cölbe und der Stadt Rauschenberg 
am 19./20.07.2022 hat u.a. deutlich vor Augen geführt, wie schwierig die Sicherstellung einer konti-
nuierlichen Löschwasserversorgung außerhalb geschlossener Ortschaften bei derartigen Brandereig-
nissen ist. Durch die Hilfe der örtlich ansässigen Landwirte und der Landwirte aus der Umgebung 
konnte die Löschwasserversorgung letztlich zwar gesichert werden. Allerdings ergaben sich dabei 
technische Herausforderungen, denen der Landkreis Marburg-Biedenkopf beispielsweise in der wei-
teren Folge durch die Anschaffung adaptive Verbindungsstücke begegnet ist, die er für die Zukunft 
vorhält. 
Auch wenn bei Schadensereignissen solcher Größenordnungen auf die Hilfe von Privatpersonen aller 
Voraussicht nach grundsätzlich nicht verzichtet werden kann, ist vor allem die Löschwasserversor-
gung so aufzubauen, dass ohne größeren Zeitverzug schnell ein mit der gängigen Feuerwehrtechnik 
kompatibles rollierendes System eingerichtet werden kann. Wie dies technisch funktionieren kann, 
hat der in Schönstadt in Einsatz gebrachte, auf Boden- und Waldbrände spezialisierte Löschzug aus 
dem Landkreis Gießen gezeigt. Kernelement sind dabei Tanks mit ausreichend großem Fassungsver-
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mögen, von denen im gesamten Landkreis so viele vorzuhalten wären, dass die jederzeitige Versor-
gung einer Brandbekämpfungsstelle mit Löschwasser sichergestellt werden kann. 
Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat – auch auf Anregung der Gemeinde Cölbe hin – das bereits 
vor einigen Jahren anvisierte Projekt einer Sicherstellung der mobilen Löschwasserversorgung, wie 
sie in ähnlicher Weise auch im Lahn-Dill-Kreis etabliert ist, wieder aufzunehmen. Der Kreisbrandin-
spektor hat die in der als Anlage beigefügten Präsentation dokumentierten Berechnungen anstellen 
lassen und zwei Szenarien entwickelt, von denen die sog. „große Lösung“ am sinnvollsten erscheint. 
 
Ziel und Gesamtkosten bei Projekten, Kostendeckungsgrad, Deckung: 
Ziel ist die Beteiligung der Gemeinde Cölbe am Aufbau einer sachlich und fachlich angemessenen 
Infrastruktur zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung bei Brandereignissen in der Fläche auße-
rhalb geschlossener Ortschaften. Der Gesamtaufwand für die Gemeinde Cölbe wurden in einem ers-
ten Kostenanschlag mit rd. 60.000 € beziffert. Es ist damit zu rechnen, dass auf Grund von Kosten-
und Preissteigerungen der Aufwand höher ausfallen wird. Eine genaue Bezifferung ist nicht möglich, 
zumal der Betrag auch davon abhängt, wie viele und welche Städte und Gemeinden am gemeinsa-
men Projekt teilnehmen. 
 
Maßnahme wurde auf Förderfähigkeit geprüft: 
Nach bisheriger Auskunft der IKZ-Förderstelle ist das Vorhaben nicht förderfähig. 
 
Anlagen: 
1. (Microsoft PowerPoint - Bürgermeisterdienstversammlung 2022 12 15 Mobile Löschwasserver-

sorgung.pptx [Schreibgeschützt]) 
 
Beteiligte: 
Bürgermeister, Abteilung II, Abteilung III, Abteilung VI 
 




